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Was ist Aufsichtspflicht?
Aufsichtspflichtige Personen haben die Verpflichtung dafür zu sorgen, dass die ihnen zur Aufsicht
anvertrauten Minderjährigen selbst nicht zu Schaden kommen und auch keinen anderen Personen
Schaden zufügen, sie müssen ständig wissen, wo sich die Minderjährigen befinden und was diese
gerade  tun,  sie  müssen  vorhersehbare  Gefahren  vorausschauend  erkennen  und  zumutbare
Anstrengungen unternehmen, um die Minderjährigen vor Schäden zu bewahren.

Hintergrund  dieser  Verpflichtung  ist  die  Annahme,  dass  minderjährige  Kinder  und  Jugendliche
aufgrund ihres Alters sowie ihrer fehlenden körperlichen und geistigen Reife einerseits ihnen selbst
drohende Gefahren entweder überhaupt nicht erkennen oder aber nicht richtig einschätzen können
und daher besonderem Schutz bedürfen.

Andererseits bestehen aus denselben Gründen auch erhöhte Gefahren für andere Personen, die durch
unbewusstes und/oder unüberlegtes Verhalten von Minderjährigen in Gefahr gebracht werden oder
Schäden erleiden können.

Wo ist die Aufsichtspflicht geregelt?
Unmittelbar gesetzlich geregelt sind nur die Rechtsfolgen einer Verletzung der Aufsichtspflicht, nicht
aber Inhalt und Umfang einer ordnungsgemäßen Aufsichtsführung (Wann ist die Aufsichtspflicht
verletzt  ?;  Wie wird  die  Aufsichtspflicht  erfüllt  ?).   Allerdings ist  mit  dieser  oft  empfundenen
Unsicherheit einer fehlenden umfassenden Regelung gerade der große Vorteil verbunden, dass keine
absolut verbindlichen Regelungen existieren, die Jugendleiter bei Ihrer Aufsichtsführung behindern
und einschränken können.

Während früher  die  Rechtsprechung dazu  neigte,  Schäden dadurch zu  verhindern,  dass  jegliche
Gefahren von vorneherein vom Minderjährigen ferngehalten werden  mussten,  ist  seit  Mitte  der
sechziger  Jahre,  begleitet  von  einem stetig  wachsenden Selbstverständnis der  Jugend  und einer
zunehmenden  Liberalisierung  der  elterlichen  und  schulischen  Erziehung  auch  ein  Wandel  der
gerichtlichen Beurteilungsmaßstäbe erkennbar; so sollen Kinder planvoll und mit wachsendem Alter
zunehmend an den Umgang mit den Gefahren des Alltags herangeführt werden. Den Jugendleitern
obliegt  es,  den  Kindern  zum  Umgang  mit  Gefahrensituationen  brauchbare  Handlungs-  bzw.
Reaktionsmuster aufzuzeigen und eigene Erfahrungen zu verschaffen. Damit einhergehen muss aber
zwangsläufig eine zeitweilige Absenkung der Aufsichtserfordernisse, so dass von allen Beteiligten
daher  auch  die  Möglichkeit  in  Kauf  genommen  werden  muss,  dass  in  Einzelfällen  negative
Erfahrungen entstehen. Diese tragen jedoch mit dazu bei, dass den Kindern und Jugendlichen ein
vollständiges, reelles Bild ihrer Umgebung und ein umfassender Erfahrungsschatz im Umgang mit
dieser vermittelt wird.

Die  Jugendleiter  können  daher  meist  aus  einer  Mehrzahl  an  Reaktionsmöglichkeiten  diejenige
auswählen, die ihrer subjektiven Ansicht nach am besten der jeweiligen Situation angemessen ist.
Sobald  das  konkrete  Verhalten  des  Jugendleiters  noch  von  einem  pädagogisch  vertretbaren,
nachvollziehbaren Erziehungsgedanken getragen und nicht völlig abwegig ist, sind auch riskantere
Entscheidungen  und  eine  liberalere  Aufsichtsführung  akzeptabel.   Pädagogische  Freiräume  und
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Entscheidungsspielräume müssen aber dann zurücktreten, wenn wegen der konkreten Eigenarten des
Aufsichtsbedürftigen oder der Gefährlichkeit der Situation erhebliche Schäden drohen.

Wie erfülle ich die Aufsichtspflicht ?
Es gibt 4 Pflichten, die erfüllt werden müssen:

1. Pflicht zur Information
2. Pflicht zur Vermeidung von Gefahrenquellen
3. Pflicht zur Warnung vor Gefahren
4. Pflicht, die Aufsicht aufzuführen

Pflicht zur Information
Der Veranstalter einer Aktivität und der Jugendleiter haben sich vor Beginn der Freizeit über die
persönlichen Verhältnisse der Aufsichtsbedürftigen zu informieren.  Für die regelmäßige Teilnahme
an der Gruppenstunde hat dies sogar regelmäßig zu erfolgen.  z.B. Behinderungen, Krankheiten,
Allergien, Medikamenteneinnahme, Schwimmer oder Nicht-Schwimmer.

Dazu muss er die Besonderheiten der örtlichen Umgebung kennen, auch wenn diese außerhalb seines
Einflusses liegen, und darüber informieren z.B. Notausgang des Hauses, Position des Feuerlöschers
und der Verbandskasten, Notrufmöglichkeiten.

Pflicht zur Vermeidung von Gefahrenquellen
Der  Jugendleiter  ist  verpflichtet,  selbst  keine  Gefahrenquellen  zu  schaffen  sowie  erkannte
Gefahrenquellen zu unterbinden, wo ihm dies selbst auf einfache Art und Weise möglich ist.

Von der Anzahl der vorhandenen und drohenden Gefahrenquellen hängt ganz entscheidend das Maß
der tatsächlichen Beaufsichtigung ab. Wenn es dem Jugendleiter also gelingt, einzelne Risiken ganz
auszuschalten, muss er sich um diese schon nicht mehr kümmern.

Pflicht zur Warnung vor Gefahren
Der Jugendleiter hat die Pflicht, die Minderjährigen entweder von Gefahrenquellen fernzuhalten (z.B.
durch einen Verbot) oder Hinweise zum Umgang mit der Gefahrenquelle zu geben.

Die Warnungen und Erklärungen sind in ihrer Ausdrucksweise und Intensität  altersgerecht so zu
gestalten, dass sie von den Aufsichtspflichtigen auch tatsächlich verstanden werden. Bei jüngeren
Kindern hat sich der Jugendleiter durch Nachfragen zu versichern, ob seine Hinweise verstanden
wurden,  ggf.  sind  diese  zu  wiederholen.  Der  Umgang  mit  ungewohnten  Gegenständen,  z.B.
Werkzeug,  ist  vorzuführen.  Der  Jugendleiter  hat  insgesamt  den  Eindruck  zu  vermeiden,  dass
Verbote zum Selbstzweck werden. Er soll die sachlichen Gründe, die ihn zu einem Verbot bewogen
haben, transparent machen, so dass Hinweise und Verbote nicht als "Befehle" empfunden werden.
Nur so ist auch eine Beachtung und Befolgung gewährleistet.
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Pflicht, die Aufsicht aufzuführen
Hinweise,  Belehrungen und  Verbote  werden  aber  in den  meisten  Fällen nicht  ausreichen.  Der
Jugendleiter  hat  sich daher  stets  zu  vergewissern,  ob  diese  von  den  Aufsichtsbedürftigen  auch
verstanden und befolgt werden. Dies ist die Verpflichtung zur tatsächlichen Aufsichtsführung.

Eine ständige Anwesenheit kann dabei nicht in jedem Fall, wohl aber bei Kindern bis zu 5-6 Jahren
gefordert  werden.  Der  Jugendleiter  muss aber  ständig wissen,  wo  die  Gruppe  ist  und was  die
Teilnehmer gerade tun. Hierüber muss er sich in regelmäßigen Abständen versichern.

Das Maß der tatsächlichen Aufsichtsführung hängt daher von vielen Faktoren ab, z.B.: Alter und
persönliche Verhältnisse  der  Kinder/Jugendlichen,  Gruppengrösse,  Örtliche  Verhältnisse,  Anzahl
Beherrschbarkeit und Einschätzbarkeit der  vorhandenen Gefahrenquellen, objektive Gefährlichkeit
der Aktivität, Anzahl der Mitbetreuer.

Der Jugendleiter sollte stets folgende Fragen mit JA beantworten können:
 Bin ich darüber informiert, wo sich die mir anvertrauten Kinder und Jugendlichen befinden

und was sie tun?
 Habe ich generell alle Vorkehrungen zum Schutze der mir Anvertrauten und Dritter

getroffen?
 Habe ich auch in der jetzigen Situation alles Zumutbare getan, was vernünftigerweise

unternommen werden muss, um Schäden zu verhindern?

Wer haftet für was?
Eine  Aufsichtspflichtverletzung  und  damit  auch  eine  Haftung  des  Jugendleiters  nach  den
Vorschriften der §§ 823, 832 BGB setzt immer ein Verschulden des Jugendleiters bei Wahrnehmung
der Aufsichtspflicht voraus. Als Maßstab kommt dabei (selten) Vorsatz und (meistens) Fahrlässigkeit
in Betracht. Während bei der Annahme von Vorsatz der Jugendleiter will bzw. es in Kauf nimmt,
dass  ein Schaden entsteht,  ist  von Fahrlässigkeit  dann auszugehen,  wenn der  Jugendleiter  zwar
keinen Schaden will, allerdings ein Schaden deshalb entsteht, weil der Jugendleiter die erforderliche
Sorgfalt  eines  durchschnittlichen  (d.h.  verantwortungsbewussten  und  ausgebildeten,  nicht  aber
allwissenden) Jugendleiters außer Acht gelassen hat.

Bei  der  Frage,  wer  letzten  Endes  für  den  Schaden aufzukommen hat,  wird  dann noch  weiter
unterschieden  zwischen  leichter  und  grober  Fahrlässigkeit.  Oft  wird  aber  wohl  auch  dem
geschädigten Minderjährigen selbst der Vorwurf zu machen sein, dass die Entstehung des Schadens
für ihn vorhersehbar war.  Hier greift die "Mitschuld"-Regelung des § 828 BGB ein. Danach ist
zunächst Kindern bis zum vollendeten siebten Lebensjahr kein eigenes Mitverschulden anzulasten.

Wenn aber der Geschädigte mindestens 7 Jahre alt ist und er in der Situation, die zum Schaden
führte, hätte erkennen können, dass durch sein Verhalten dieser Schaden entstehen wird, kann dies
zu einer Minderung oder zum Ausschluss der Haftung des Jugendleiters führen. Die Vorschrift trägt
dem Umstand Rechnung, dass mit zunehmendem Alter des Minderjährigen auch sein persönlicher
Reifegrad  und  sein  Erfahrungsschatz  eine  immer  präzisere  Selbsteinschätzung  der  eigenen
Fähigkeiten und Grenzen sowie der Gefährlichkeit des Tuns ermöglicht.
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Die Beantwortung der Frage, wer letztendlich für einen entstandenen Schaden haftet, beurteilt sich
nach dem Maß der Aufsichtspflichtverletzung: Während bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit der
Jugendleiter selbst für einen Schaden haftet, kann er im Falle seiner leichten Fahrlässigkeit verlangen,
dass er vom Träger der Veranstaltung/Freizeit von der Haftung "freigestellt" wird, d.h. dieser anstatt
des Jugendleiters den Schaden übernehmen muss. Damit wird dem Umstand Rechnung getragen,
dass Jugendleiter, da sie mit besonders gefahrträchtigen Aufgaben betraut werden (Beaufsichtigung
von Minderjährigen), letztlich nicht mit Schadenersatzansprüchen belastet werden können, die ihre
Ursache gerade in der besonderen Gefahr der übertragenen Aufgabe haben.

Was ist mit strafrechtlichen Folgen?
Die bloße Verletzung der Aufsichtspflicht, ohne dass es zu einem Schaden kommt, zieht in der Regel
keine strafrechtlichen Konsequenzen nach sich. Sofern es zu einer nicht unerheblichen körperlichen
Verletzung  des  Betreuten  oder  eines  Dritten  kommt,  steht  der  Vorwurf  der  fahrlässigen
Körperverletzung im Raum. Im Todesfall wird wegen fahrlässiger Tötung ermittelt.
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Einige Gesetzestexte...
§ 823 BGB
Wer vorsätzlich oder fahrlässig das Leben, den Körper, die Gesundheit, die Freiheit, das Eigentum
oder  ein  sonstiges  Recht  eines  anderen  verletzt,  ist  dem  anderen  zum  Ersatze  des  daraus
entstehenden Schadens verpflichtet.

§ 828 BGB
Wer nicht das siebente Lebensjahr vollendet hat, ist für einen Schaden, den er einem anderen zufügt,
nicht verantwortlich (Deliktsunfähigkeit).  Wer das siebente,  aber nicht das achtzehnte Lebensjahr
vollendet hat, ist für einen Schaden dann verantwortlich, wenn er bei Begehung der Handlung die zur
Erkenntnis der Verantwortlichkeit erforderliche Einsicht hat (Bedingte Deliktsfähigkeit).

§ 832 BGB
Wer Kraft Gesetzes (z.B. Eltern oder Lehrer) oder Vertrag (z.B. Jugendleiter) zur Aufsicht über eine
Person verpflichtet ist, ist zum Ersatze des Schadens verpflichtet, den diese Person einem Dritten
widerrechtlich (also nicht bei Notwehr, Notstand oder Einwilligung) zufügt. Die Ersatzpflicht tritt
nicht  ein,  wenn  er  seiner  Aufsichtspflicht  genügt  oder  wenn  der  Schaden  auch  bei  gehöriger
Aufsichtsführung entstanden wäre.

Einige Rechtsprechungen...
Betreuer  eines Zeltlagers  für  10-13-jährige Kinder  genügen ihrer  Aufsichtspflicht  nicht,  wenn  Sie die Kinder  zu
Beginn des Zeltlagers einmalig ermahnen, keine Straftaten zu begehen und ansonsten lediglich anordnen, dass die
Kinder das Zeltlager nur mindestens in Dreiergruppen und nach vorheriger Abmeldung verlassen dürfen. Vielmehr
sind  Gebote  und  Verbote  regelmäßig  "aufzufrischen",  da  damit  gerechnet  werden  muss,  dass  gerade  in  der
Atmosphäre eines Ferienlagers auch noch so eindringliche Verbote schnell verdrängt bzw. vergessen werden. 
LG Landau/Pfalz vom 16.6.2000, 1 S 105/00
(Insgesamt sechs Kinder hatten an zwei Tagen eines Pfadfinder-Zeltlagers bei insgesamt 23 Fahrzeugen die
Markenembleme ab- bzw. herausgebrochen und dabei einen hohen Schaden verursacht.)

In  der  Einladung  von  Kindern  zu  einer  Geburtstagsfeier  des  eigenen  Kindes  liegt  ein  Angebot  der  Eltern  zur
vertraglichen Übernahme der Aufsicht über die eingeladenen Kinder vor. OLG Celle, NJW-RR 1987, 1384

Bei dem Spiel „Mikado“ handelt es sich, jedenfalls soweit es von Kindern unter 7 Jahren gespielt wird, insoweit um
ein gefährliches Spielzeug,  als  der  normale  Spielverlauf dazu  führt,  dass die als  Spielmaterial  dienenden  spitzen
Holzstäbchen  ruckartig  aus  dem aufzulösenden  Gemenge  der  liegenden  Stäbchen  nach  oben  herausgeschleudert
werden. Aufsichtspflichtige genügen deshalb, wenn sie schon dieses Spiel Kindern in diesem Alter überlassen, ihrer
Aufsichtspflicht  nur,  wenn sie diese nicht  nur  darauf hinweisen, dass stets ein genügender Abstand zwischen den
Gesichtern  der  Kinder  einzuhalten  ist,  sondern  wenn  sie  auch  die  Einhaltung  dieses  Gebots  ununterbrochen
überwachen. Verliert ein noch nicht ganz 7 Jahre altes Kind bei diesem Spiel praktisch ein Auge (Reduzierung der
Sehfähigkeit bei diesem Auge auf 5/50 und Verlust des räumlichen Sehens), so erscheint  ein Schmerzensgeld von
DM 10.000.- angemessen. 
OLG Nürnberg - 1 U 9/74 - Urteil vom 07.03.75

Es  stellt  keine  Verletzung  der  Aufsichtspflicht  dar,  wenn  ein  zehnjähriger  Schüler  beim  Ferienlager  im
Nichtschwimmerbecken  einen  Ertrinkungsunfall  erleidet.  Gerade  der  Aufenthalt  in  einem  Ferienlager  ohne
Anwesenheit  der  Eltern  nur  unter  Betreuung  durch  junge  Erwachsene soll  die  Erziehung  zur  Selbständigkeit  in
besonderem Maße fördern. Hier genügt es bei einem Schwimmbadbesuch, dass die Betreuer sich an Schwerpunkten
aufhalten  und  freiwillige  Gruppen  von Kindern  um sich  scharen,  denen  sich  jedes Kind  nach  seinem  Belieben
anschließen  kann,  auch  wenn  es  hierdurch  ermöglicht  wird,  dass  sich  einzelne  oder  mehrere  Kinder  einer
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Überwachung und Kontrolle  entziehen können.  Wenn zu der Gruppe auch Nichtschwimmer gehören,  müssen die
Betreuer durch Anweisung und Kontrolle sicherstellen, dass keines der Kinder das Schwimmerbecken benutzt. 
OLG Koblenz – 1 U 1278/90 – Urteil vom 02.02.94

Es  stellt  eine  Verletzung  der  Aufsichtspflicht  dar,  wenn  bei  Übernachtungen  einer  Jugendgruppe  keine
Betreuungsperson  zur  gelegentlichen  Kontrolle  abgestellt  wird.  Eine  ordnungsgemäße  Betreuung  hätte  es  (im
vorliegenden  Fall)  erfordert,  dass  ein  Betreuer  die  Nacht  hindurch  in  der  Unterkunft  geblieben wäre,  um durch
Kontrollen alkoholischen Exzessen vorzubeugen. Das Alkoholverbot, das anfangs den Teilnehmern mündlich erteilt
worden ist, reicht hierfür nicht aus. Dazu wären auch im weiteren Verlauf der Nacht noch gelegentliche Kontrollen
auf den Zimmern erforderlich gewesen, jedenfalls solange, wie noch nicht allgemeine Ruhe eingekehrt war. 
OLG Hamm – 6 U 78/95 – Urteil vom 21.12.95

Der Leiter eines Jugendlagers haftet, wenn er 7-jährigen Kindern den Gebrauch gekaufter Fahrtenmesser ermöglicht,
für die hieraus resultierenden Schäden. 
OLG München, VersR 1979, 747

Wird ein  15-Jähriger  beim wechselseitigen  Werfen mit  Kleiderbügeln  durch  einen 10-Jährigen  verletzt,  trifft  ihn
aufgrund  seines  höheren  Alters  und  der  damit  verbundenen  größeren  Einsichtsfähigkeit  ein  überwiegendes
Verschulden (hier 75 %). Es stellt keine Verletzung der Aufsichtspflicht dar, wenn Eltern eines 10-jährigen Jungen
diesen in ihrem Haus unbeaufsichtigt mit einem 15-jährigen Jungen spielen lassen. 
OLG Köln - 19 U 19/95 - Urteil vom 27.10.95 8.5.

Wer ein Kind mit  der  Überwachung eines Feuers beauftragt,  hat  es vor allen  hieraus erwachsenden Gefahren  zu
schützen und haftet, wenn er sich nicht vorher von der völligen Gefahrlosigkeit überzeugt hat, im Schadensfall wegen
Verletzung der ihm obliegenden Verkehrssicherungspflicht. 
BGH – VI ZR 105/64 – 05.10.65

Quelle: http://www.aufsichtspflicht.de/
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